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Text 

Artikel 28 

Behandlung von Gesetzesbeschlüssen 

(1) Jeder Gesetzesbeschluss des Landtages ist unverzüglich durch dessen Präsidentin/Präsidenten der 
Landeshauptfrau/dem Landeshauptmann zu übermitteln. Falls der Bundesregierung nach der 
Bundesverfassung ein Einspruchs- oder Zustimmungsrecht zukommt, hat die Landeshauptfrau/der 
Landeshauptmann den Gesetzesbeschluss unmittelbar nach der Beschlussfassung des Landtages dem 
Bundeskanzleramt/zuständigen Bundesministerium bekannt zu geben. 

(2) Unwesentliche Änderungen im Text der Gesetzesbeschlüsse, besonders solche formeller Art, 
kann die Landesregierung, sofern sich dies als notwendig erweist, im eigenen Wirkungskreis vornehmen. 

(3) Die Landeshauptfrau/Der Landeshauptmann hat das verfassungsmäßige Zustandekommen von 
Landesgesetzen zu beurkunden. Die Beurkundung ist von einem Mitglied der Landesregierung 
gegenzuzeichnen. 

(4) Landesgesetze sind von der Landeshauptfrau/vom Landeshauptmann im Landesgesetzblatt unter 
Berufung auf den Beschluss des Landtages kundzumachen. Soweit nicht ausdrücklich anderes bestimmt 
ist, treten sie mit dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft und gelten für das gesamte 
Landesgebiet. 

(5) Verlautbarungen im Landesgesetzblatt müssen allgemein zugänglich sein und in ihrer 
kundgemachten Form vollständig und auf Dauer ermittelt werden können. Die Kundmachung der im 
Landesgesetzblatt zu verlautbarenden Rechtsvorschriften kann auch in elektronischer Form erfolgen. Das 
Nähere über das Landesgesetzblatt ist durch Landesgesetz zu regeln. 

Anm.: in der Fassung LGBl. Nr. 90/2012 


